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Entscheid Verwaltungsgericht, 28.07.2015

Baurecht. Baubewilligung Fernwarmezentrale und Photovoltaikanlage.
Korrekturgesuch mit veranderter Gebaudedisposition. Art. 8 und 67 BauG
(sGS 731.1). Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG (SR 700). Art. 11 Abs. 2 und 25 Abs. 1
USG (SR 814.01). Art 7 Abs. 1 LSV (SR 814.41).Die Einreichung von
Korrekturbaugesuchen zur Verbesserung von Punkten, welche mit den
offentlich-rechtlichen baurechtlichen Bestimmungen nicht im Einklang
stehen, ist zuldassig und entspricht einer gangigen Praxis. Im Weiteren
erweist sich der Grundsatz der geniigenden Bestimmtheit der Norm insofern
als eingehalten, als in Art. 13 der Bauordnung der Gemeinde (BO) die
Abstandsvorschriften der benachbarten Bauklassen als fiir 6ffentliche
Bauten anwendbar erklart werden und zudem in jedem Fall 6ffentliche und
private Interessen zu beriicksichtigen sind. Hinsichtlich der (6ffentlich
aufgelegten und vom Baudepartement genehmigten) Regelung kann nicht
von einer nicht voraussehbaren oder ungewoéhnlichen Rechtsfolge
ausgegangen werden, mit welcher unter keinen Umstanden zu rechnen
war.Rechtmassigkeit des Zonenplans. Veranderte Verhaltnisse, welche eine
akzessorische Prifung der Zonenplananderung im vorliegenden Verfahren
rechtfertigen kdnnten, waren mit Bezug auf das zur Diskussion stehende
Projekt nicht dargetan. Die Zonenkonformitat der Fernwarmezentrale (Zone
fur offentliche Bauten und Anlagen) ist gegeben. Keine Baute von
uberoértlicher Bedeutung (Art. 69bis Abs. 1 BauG); daher keine Pflicht zum
Erlass eines Sondernutzungsplans.Das Vorgehen der Baubehérde, die
Verpflichtung zur Einhaltung der Planungswerte in der Baubewilligung bzw.
im Einspracheentscheid explizit in Form einer Auflage zu vermerken, erweist
sich insofern notwendig und gerechtfertigt, als sich erst dadurch - und nicht
schon durch die (generell-abstrakte) gesetzliche Festlegung der
Planungswerte - eine individuell-konkrete Verpflichtung ergibt. Zu Recht
stellte die Vorinstanz fest, dass das Fehlen der vorgangigen Erbringung des
Nachweises der Einhaltung der Planungswerte nicht zur gesamthaften
Ablehnung des Baugesuchs fiihren kann. Dies umso weniger, als die
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Baubehorde zusatzlich anordnete, dass fiir die Feuerungsanlagen vor
Installationsbeginn ein separates Bewilligungsgesuch einzureichen sei. Im
Weiteren gilt die Blendwirkung von Photovoltaikanlagen grundsatzlich als
Einwirkung im Sinn von Art. 7 Abs. 1 USG. Der vorinstanzlichen
Schlussfolgerung, dass aus der Blendwirkung der Panels in zeitlicher
Hinsicht (Einwirkung von 20 Minuten) keine erhebliche St6rung des
Wohlbefindens resultieren dirfte, ist zuzustimmen, zumal sich der
(flachenmassig auf einen Balkon oder ein Fenster bezogene)
Einstrahlungsbereich im Zeitverlauf mit dem Sonnenstand permanent
verandert (Verwaltungsgericht, B 2014/48).

Entscheid vom 28. Juli 2015

Besetzung

Prasident Eugster; Verwaltungsrichter Linder, Heer, Rufener, Bietenharder;

Gerichtsschreiber Schmid

Verfahrensbeteiligte

X. AG,

Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Pascal Baumgardt, Unterstrasse 37, 9000 St.

Gallen,

gegen

Baudepartement des Kantons St. Gallen, LAmmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.

Gallen,

Vorinstanz,

Politische Gemeinde St. Gallen, Sankt Galler Stadtwerke, Merkurstrasse 2, 9001 St.

Gallen,

Beschwerdegegnerin,
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vertreten durch Direktion Technische Betriebe, Rechtsdienst, St. Leonhard-Strasse 15,
9001 St. Gallen,

Gegenstand

Baubewilligung (Neubau Fernwarmezentrale mit Salzlager und Einstellraum,

Photovoltaikanlage und Korrekturgesuch, Anderung Gebaudeposition)
Das Verwaltungsgericht stellt fest:
A.

a. Die X. AG, St. Gallen, ist Eigentiimerin des in der Wohnzone W4a gelegenen
Grundstiicks Nr. W0000, Grundbuch St. Gallen West, welches im Norden an das der
politischen Gemeinde St. Gallen gehdérende Grundstick Nr. W3225 angrenzt. Seit der
am 26. Méarz 2012 genehmigten und am 1. Mai 2012 in Kraft getretenen
Zonenplananderung liegt das Grundstick Nr. W3225 nunmehr vollstandig in der Zone
fur o6ffentliche Bauten und Anlagen, nachdem es zuvor teilweise der Wohnzone W4a
zugeteilt war. Am 12. April 2012 reichten die Stadtwerke das Baugesuch (Nr. 50'444)
zur Erstellung einer Fernwarmezentrale mit den Grundmassen von 19.3 x 49.3 m auf
dem Grundstlck Nr. W3225 ein. Gemass Gesuch befinden sich im Untergeschoss des
Betriebsgebaudes die Oltankanlage, Reserverdume fiir den Gasbetrieb,
Mittelspannungstrafos sowie die Fernwérmeleitungen zur Netzeinspeisung. Im
Erdgeschoss befinden sich das Kesselhaus, das Salzlager und ein Lagerraum. Im
Zwischengeschoss lUber dem Lagerraum ist die Kommandozentrale und der
Wechselrichterraum flr die auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage vorgesehen.
Im zweiten Obergeschoss ist eine Garderobe und eine Dusche untergebracht.
Dachaufbauten sollen auf der Stidseite die Montage von Solarpaneelen und auf der
Nordseite durch die Anbringung von Glasfenstern den Lichteinfall ermdglichen. Im
Weiteren sind im nordwestlichen Bereich zwei Kaminanlagen vorgesehen, Uber die -
rund flnf Meter Uber der Oberkante der Dachaufbauten - die Abluft aus den

Heizkesseln abgefuhrt werden soll (act. G 14/12 Beilagen).

b. Die gegen dieses Bauvorhaben erhobenen Einsprachen wies die

Baubewilligungskommission der Stadt St. Gallen - nachdem Einigungsverhandlungen

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 3/32



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

zwischen den Beteiligten zu keinem Ziel gefuhrt hatten (act. G 14/9) - mit Entscheid
vom 22. Juni 2012 ab und erteilte die Baubewilligung mit Auflagen und Bedingungen
(act. G 14/12 Beilagen). Dagegen erhob die X. AG, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur.
Pascal Baumgardt, St. Gallen, am 23. Juli 2012 Rekurs (Nr. 12-4428; Rekurs 1). In der
Begriindung vom 23. November 2012 beantragte sie die Aufhebung des Beschlusses
vom 22. Juni 2012 und die Verweigerung der Baubewilligung fiir das Gesuch Nr.
50'444. Sie fuhrte unter anderem aus, die Zonenplanédnderung auf 1. Mai 2012 sei einer
akzessorischen Prifung zu unterziehen, weil die Umzonung des stidwestlichen Teils
des Grundstticks Nr. W3225 mit den Zielen und Grundséatzen des
Raumplanungsgesetzes (RPG; SR 700) nicht vereinbar sei und sie die Tragweite der
damit verbundenen Eigentumsbegrenzungen nicht habe erkennen kénnen. Es sei zur
Berlcksichtigung der Interessen der angrenzenden Wohnzone der Erlass eines
Sondernutzungsplans zu prifen. Weiter verletze Art. 13 der Bauordnung der Stadt St.
Gallen (BO) das Legalitatsprinzip, indem darin eine unzulédssige Generalklausel
enthalten sei. Verletzt seien sodann der grosse und der kleine Grenzabstand. Ferner sei
ein rund um die Uhr mit Ol und/oder Gas betriebenes Kraftwerk ein stark stérender
Betrieb und daher an einem von Wohn- und Griinzonen umgebenen Ort nicht
zonenkonform. Zudem wirden auch die Auswirkungen in Form von
Luftverunreinigungen, Larm, Erschitterungen und Strahlen das zuldssige Mass
Uberschreiten und das Vorsorgeprinzip von Art. 11 des Umweltschutzgesetzes (USG;
SR 814.01) verletzen. Es misse davon ausgegangen werden, dass die Vorschriften der
Larmschutz-Verordnung (LSV; SR 814.41) und der Luftreinhalteverordnung (LRV; SR
814.318.142.1) nicht eingehalten werden kénnten. Hinsichtlich der Photovoltaikanlage
sei aufgrund der Anordnung der Solar-Sheds eine starke und stérende Blendwirkung
zu befirchten. Das Baugesuch sei in formeller Hinsicht unvollstéandig (act. G 14/1 und
14/10).

c. Mit Blick auf die Ruge der Grenzabstandsverletzung im Rekurs 1 reichte die
Baugesuchstellerin am 28. Mai 2013 ein Korrekturgesuch zum Baugesuch Nr. 50'444
ein, in welchem die Lage des Betriebsgebaudes leicht gegen Norden gedreht und
verschoben wurde, um einen Abstand von mindestens 10.05 m zu den Grenzen der
sudlich gelegenen Grundstiicke (Nrn. W0001, W0O000 und W0002) einzuhalten (act. G
13/8 Beilage). Die von der X. AG gegen das Korrekturgesuch (Nr. 50'444.01) erhobene

Einsprache wies die Baubewilligungskommission mit Entscheid vom 9. August 2013 ab
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und bewilligte die Korrektur (act. G 13/8 Beilage). Hiergegen liess die X. AG mit
Eingabe vom 5. September 2013 Rekurs (Nr. 13-5346, act. G 13/1; Rekurs 2) erheben.
In der Rekurserganzung vom 30. Oktober 2013 beantragte sie unter anderem
Aufhebung des angefochtenen Entscheids und Aussetzung (Sistierung) der
Behandlung des Baugesuchs Nr. 50'444.01 bis zur rechtskraftigen Erledigung des
Baugesuchs Nr. 50'444 (act. G 13/6). Im Entscheid vom 3. Méarz 2014 vereinigte das
Baudepartement des Kantons St. Gallen die beiden Rekursverfahren (Ziff. 1) und wies
das Gesuch um Sistierung des zweiten Rekurses (Nr. 13-5346) ab (Ziff. 2). Die Rekurse
Nr. 12-4428 und Nr. 13-5346 wies sie ab, soweit sie darauf eintrat (Ziff. 3 und 5). Den
Beschluss der Baubewilligungskommission vom 22. Juni 2012 préazisierte sie mit der
Auflage/Bedingung, dass der Emissionspegel in 1 m Abstand von den
KaminmUndungen und in einem Winkel von 45° den Wert von 59 dBA nicht Ubersteigen
durfe (Ziff. 4).

B.

a. Gegen diesen Entscheid erhob Rechtsanwalt Baumgardt fiir die X. AG mit Eingabe
vom 18. Méarz 2014 Beschwerde (act. G 1). In der Beschwerdeergdnzung vom 16. Mai
2014 stellte er die Rechtsbegehren, der Entscheid vom 3. Méarz 2014 sei aufzuheben
(iff. 1). Die Baubewilligung fUr das Baugesuch Nr. 50'444 sei zu verweigern (Ziff. 2).
Die Behandlung des Baugesuchs Nr. 50'444.01 sei bis zur rechtskraftigen Erledigung
des Baugesuchs Nr. 50'444 auszusetzen; eventuell sei die Baubewilligung fir das
Baugesuch Nr. 50'444.01 zu verweigern (Ziff. 3). Eventuell sei der Entscheid vom 3.
Marz 2014 aufzuheben und die Sache zur Feststellung des Sachverhaltes und zu neuer
Entscheidung der Baugesuche an die Vorinstanz, subeventuell an die Politische
Gemeinde St. Gallen zurtickzuweisen (Ziff. 4). Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen
(Ziff. 5; act. G 9).

b. In der Vernehmlassung vom 2. Juni 2014 beantragte die Vorinstanz Abweisung der
Beschwerde. Zur Begrindung verwies sie auf den angefochtenen Entscheid und
machte ergéanzende Ausflhrungen (act. G 12). Die Beschwerdegegnerin liess mit
Eingabe vom 19. Juni 2014 Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und
Entschadigungsfolge, beantragen. Zur Begriindung verwies sie auf den angefochtenen

Entscheid und dusserte sich erganzend (act. G 16).
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c. Mit Stellungnahme (Replik) vom 18. August 2014 bestatigte der Rechtsvertreter der
Beschwerdeflhrerin seine Rechtsbegehren und Ausfiihrungen (act. G 21). Die
Beschwerdegegnerin gab am 3. September 2014 den Verzicht auf eine weitere

Ausserung bekannt (act. G 23).

d. Auf die Vorbringen der Parteien in den Eingaben des vorliegenden Verfahrens sowie
anlasslich des Augenscheins vom 28. Juli 2015 sowie die Feststellungen des Gerichts
anlasslich des Augenscheins wird, soweit flir den Entscheid relevant, in den

nachstehenden Erwagungen eingegangen.
Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwdgung:

1. Die sachliche Zustandigkeit des Verwaltungsgerichts ist gegeben (Art. 59bis
Abs. 1 des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1; VRP). Die
Beschwerdeflhrerin ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 64 in
Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Sie ist Adressatin eines Rekursentscheids, mit
welchem die von ihr gegen den Einspracheentscheid betreffend das Baugesuch vom
12. April 2012 und den Einspracheentscheid betreffend das Korrekturbaugesuch vom
28. Mai 2013 erhobenen Rekurse (Nrn. 12-4428 und 13-5346) abgewiesen wurden.
Sodann ist sie Eigentimerin eines Nachbargrundstiicks zum Grundstick Nr. W3225.
Die Beschwerdeeingabe vom 18. Marz 2014 (act. G 1) wurde rechtzeitig eingereicht
und am 16. Mai 2014 (act. G 9) ergénzt. Die Eingaben entsprechen formal und inhaltlich
den gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48
Abs. 1 und 2 VRP). Auf die Beschwerde ist grundséatzlich einzutreten. Hinsichtlich ihrer
Rlge, das Korrekturgesuch sei mit Schreiben vom 28. Mai 2013 - ohne 6ffentliche
Bekanntmachung - nur der Beschwerdeflhrerin angezeigt worden, was das rechtliche
Gehor von weiteren potentiell Einspracheberechtigten verletze (act. G 9 S. 12 oben, S.
14 unten und S. 15), fehlt es der Beschwerdefiihrerin an einem schutzwirdigen
Interesse bzw. an der Rechtsmittellegitimation. Diesbezlglich ist auf die Beschwerde
nicht einzutreten. Selbst wenn darauf einzutreten wére, misste die Rlige abgewiesen
werden, zumal das Korrekturgesuch bzw. die darin beantragte geringe Verschiebung
des Gebaudes im vereinfachten Verfahren (Art. 82" des Baugesetzes (sGS 731.1

[BauG]) gepruft werden konnte.
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2.1.

2.1.1. Die Beschwerdefiihrerin beanstandet, dass die Akten der Beschwerdegegnerin
nicht nummeriert und mit keinem Aktenverzeichnis versehen sind (act. G 9 S. 9). - Die
Vorinstanz hat samtliche Akten einzureichen, die ihr zum Entscheid zur Verfigung
gestanden haben (Art. 52 VRP). Sie sind zu nummerieren und mit einem
Aktenverzeichnis zu versehen (Cavelti/Voégeli a.a.0., Rz. 943 f. und 1136; VerwGE B
2014/71 vom 24. Mérz 2015 E. 2, www.gerichte.sg.ch). Ein Aktenverzeichnis dient
insbesondere in komplexeren Verfahren der besseren Auffindbarkeit einzelner Belege.
Auf Aufforderung des Verwaltungsgerichts reichte die Vorinstanz unter anderem die
dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegenden Akten der Beschwerdegegnerin
(act. G 13/8, 14/12) ein. Fr letztere fehlt ein Aktenverzeichnis, was von der
Beschwerdeflhrerin zu Recht gerlgt wird. Fur kiinftige Verfahren erfolgt daher der
Hinweis an die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin, dass zusammen mit den
nummerierten Akten jeweils ein entsprechendes Verzeichnis einzureichen ist (vgl.
VerwGE B 2014/71, a.a.O., E. 2).

Nicht begrindet erscheint dagegen das Vorbringen der Beschwerdefihrerin, die
Vorinstanz habe eine Rechtsverweigerung und eine Verletzung des rechtlichen Gehors
bzw. des Akteneinsichtsrechts begangen, indem sie die Verfahrensantrage der
Beschwerdeflihrerin, die Akten zu nummerieren und mit einem Verzeichnis zu
versehen, gegenuber der Erstinstanz nicht durchgesetzt habe (act G 9 S. 10). Es
bestehen keinerlei konkrete Anhaltspunkte, dass die Vorinstanz fir ihren Entscheid
nicht Gber alle den Baugesuchen zugrunde liegenden Akten verfligte; blosse
Vermutungen der Beschwerdeflhrerin (act. G 9 S. 9 Ziff. 3) genligen in diesem
Zusammenhang nicht fir die Annahme einer Verletzung der Aktenfihrungspflicht der
Beschwerdegegnerin. Allein aus dem Fehlen der Aktennummerierung und des
Aktenverzeichnisses und der daraus resultierenden erschwerten Sichtung der Akten

lasst sich noch keine Rechtsverweigerung bzw. Gehoérsverletzung ableiten.

2.1.2. Die Beschwerdefiihrerin hatte im zweiten Rekurs vom 5. September 2013 um
Zustellung sdmtlicher Akten zur Einsichtnahme und Ansetzung einer Nachfrist zur
Rekursbegriindung ersucht (act. G 13/1). Fest steht diesbeziiglich, dass der Vorinstanz

in der Folge die Vernehmlassung und die Akten der Beschwerdegegnerin betreffend
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den Rekurs 2 am 8. November 2013 (act. G 13/8) zugingen. Hierauf erklarte sie den
Schriftenwechsel im Rekurs 2 am 19. November 2013 als abgeschlossen, wobei sie die
Vernehmlassung vom 8. November 2013 beilegte (act. G 13/10). Die verlangte
Akteneinsicht gewahrte die Vorinstanz nicht. Aus der Vernehmlassung vom 8.
November 2013 war nun allerdings ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin die Akten
(im Rekurs 2) eingereicht hatte. Somit wére es - im Nachgang zum Schreiben vom 19.
November 2013 - an der Beschwerdefiihrerin gewesen, die Vorinstanz auf ihre
Unterlassung aufmerksam zu machen. Fir eine nachtragliche Akteneinsicht ware bis
zum Rekursentscheid vom 3. Mérz 2014 (act. G 2) noch genligend Zeit geblieben. Die
im Rekurs 2 fehlenden Akten wurden auch in der Stellungnahme vom 4. Dezember
2013 (act. G 14/24) im Rekurs 1 nicht mehr thematisiert bzw. geriigt. Unter diesen
Umstanden kann die unterlassene Zustellung der Akten im Rekurs 2 nicht als
Verletzung des rechtlichen Gehors bzw. des Akteneinsichtsrechts gewertet werden,
zumal ein Verfahrensmangel so friih wie mdglich, d.h. nach dessen Kenntnis bei erster
Gelegenheit, geltend zu machen ist. Es verstdsst gegen Treu und Glauben, den
Einwand (vgl. G 9 S. 10 f. Ziff. 6-9) erst im Rechtsmittelverfahren vorzubringen, wenn
der Mangel schon vorher héatte festgestellt und gertigt werden kénnen (vgl. BGer
2C_143/2014 vom 17. September 2014, E. 3.3 mit Hinweisen).

2.2,

2.2.1. Eine Sistierung bedeutet eine Abweichung vom Grundsatz einer moglichst
beférderlichen Fortfihrung und Erledigung des Verfahrens (Beschleunigungsgebot). Sie
bedarf daher einer Rechtfertigung. Eine Sistierung des Verfahrens ist anzuordnen,
wenn sie gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn ein anderes Verfahren anhangig ist,
dessen Ausgang von préjudizieller Bedeutung ist. Zuléssig ist die Verfahrenssistierung
ausserdem, wenn sie aus wichtigen Grinden geboten erscheint und ihr keine
Uberwiegenden 6ffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen (Cavelti/Vogeli,
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St. Gallen, St. Gallen 2003, Rz. 1093). - Die
Beschwerdeflhrerin vertritt die Auffassung, dass der Rekurs 2 bis zur Erledigung des
Rekurses 1 zu sistieren gewesen wére, weil zwei sich widersprechende und
gegenseitig ausschliessende Baugesuche gestellt worden seien. Eine faktische
Umgehung des Rechtsschutzes durch die Schaffung undurchsichtiger

Verfahrensverhéltnisse sei auf jeden Fall zu vermeiden. Die Erstinstanz hatte die
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Bauherrschaft zustédndigkeitshalber an die Vorinstanz verweisen missen und das
Baugesuch nicht zu beurteilen gehabt. Mangels Zustandigkeit bzw. aufgrund der bei
der Vorinstanz bereits rechtshangigen Sache stelle sich die Frage der Nichtigkeit des
Beschlusses der Beschwerdegegnerin vom 9. August 2013. Aufgrund der
Rechtshéngigkeit des Baugesuchs Nr. 50'444 waren sdmtliche Anderungen des
Baugesuchs zwingend bei der Instanz einzureichen gewesen, bei der der Rekurs 1
noch zur Behandlung anhangig gewesen sei. Mit der Abweisung des Antrages, die
Behandlung des Korrekturgesuchs sei bis zur Erledigung des Baugesuchs
auszusetzen, habe die Vorinstanz eine Ermessensunterschreitung begangen (act. G 9
S. 11-13).

2.2.2. Mit der Vorinstanz (act. G 12 S. 2) ist festzuhalten, dass die Einreichung von
Korrekturbaugesuchen zur Verbesserung von Punkten, welche mit den 6ffentlich-
rechtlichen baurechtlichen Bestimmungen nicht im Einklang stehen, zulassig ist und
einer gangigen Praxis entspricht. Die Vorinstanz behandelte im Rekursentscheid vorab
die im Rekurs 1 betreffend das Baugesuch Nr. 50'444 unter anderem aufgeworfene
Frage des Grenzabstands, welche gleichzeitig (der einzige) Gegenstand des
Korrekturbaugesuchs Nr. 50'444.01 bildet. Vorliegend ist davon auszugehen, dass die
Beschwerdegegnerin am ersten Baugesuch im Ergebnis insoweit (in einem Teilaspekt)
nicht mehr festhielt, als sie ein Korrekturbaugesuch (mit veranderter Positionierung des
Gebaudes) einreichte. Das Korrekturbaugesuch - fir das gleiche Grundstick kénnen
gleichzeitig mehrere Baugesuche eingereicht werden (vgl. VerwGE B 2012/142, 147
vom 2. Juli 2013, E. 1.3; www.gerichte.sg.ch) - ersetzte mit anderen Worten das
urspruingliche Baugesuch im Punkt der Gebaudepositionierung. In diesem Sinn liegen -
entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrerin - keine sich widersprechenden, sich
gegenseitig ausschliessende Baugesuche vor. Indem die im Korrekturbaugesuch
vorgenommene Lageverschiebung des Betriebsgebaudes ausschliesslich zum Ziel hat,
den beim urspringlichen Baugesuch gertigten Mangel der Nichteinhaltung des
Grenzabstands zu korrigieren und insofern eine Gegenstandsidentitat vorliegt,
verneinte die Vorinstanz zu Recht einen Grund, das Verfahren betreffend das
Korrekturbaugesuch zu sistieren. Vor diesem Hintergrund présentierte sich das
Korrekturbaugesuch hinsichtlich der Frage des Grenzabstands nicht nur als
erstinstanzlich von der Bauverwaltung zu beurteilendes Anliegen, sondern gleichzeitig

auch als (Teil-)Anerkennung der diesbeztglichen Rigen der Beschwerdefihrerin im
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damals bereits anhangigen ersten Rekursverfahren (Nr. 12-4428; vgl. dazu auch
nachstehende E. 6.1).

2.3.

2.3.1. Die Beschwerdefiihrerin beanstandet im Weiteren, dass sich die Vorinstanz mit
den in der Erganzung des Rekurses 2 (act. G 13/6) vorgetragenen Argumenten nicht
ansatzweise auseinandergesetzt habe. Damit habe sie eine Rechtsverweigerung
begangen und das rechtliche Gehoér sowie das Legalitatsprinzip verletzt (act G 9 S. 16
oben). - Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung (SR 101, BV) gewahrt den Parteien
Anspruch auf rechtliches Gehoér. Aus diesem Anspruch leitet das Bundesgericht in
standiger Rechtsprechung die Pflicht der Behdrde ab, ihre Verfligungen und
Entscheide zu begriinden (vgl. statt vieler BGE 133 Ill 439 E. 3.3; BGE 1331270 E. 3.1;
BGE 129 1236 E. 3.2; BGE 126 |1 102 E. 2b; G. Steinmann, in: St. Galler Kommentar, 3.
Aufl. 2014, Rz. 49 zu Art. 29 BV). Die Begriindung muss so abgefasst sein, dass der
Betroffene den Entscheid oder die Verfligung gegebenenfalls sachgerecht anfechten
kann (BGE 133 111 439 E. 3.3; BGE 129 | 232 E. 3.2). Dies ist nur méglich, wenn sowohl
der Betroffene als auch die Rechtsmittelinstanz sich lber die Tragweite des Entscheids
ein Bild machen kénnen; in diesem Sinne miissen wenigstens kurz die Uberlegungen
genannt werden, von denen sich die Behdérde leiten liess und auf welche sich ihr
Entscheid stitzt. Allerdings bedeutet dies nicht, dass sich die Behérde ausdrtcklich
mit jeder tatbestandlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand
auseinandersetzen muss; vielmehr kann sie sich auf die flir den Entscheid wesentlichen
Gesichtspunkte beschranken (BGE 133 | 270 E. 3.1). - Die Vorinstanz begriindete den
angefochtenen Entscheid im Wesentlichen mit dem Hinweis auf die einschlagigen
rechtlichen Grundlagen und den massgebenden Sachverhalt. Sie zeigte die
Uberlegungen, von denen sie sich leiten liess, in zureichender Weise auf und setzte
sich mit den wesentlichen Gesichtspunkten auseinander. Eine Verpflichtung, sich mit
jeder tatbesténdlichen Behauptung oder jedem rechtlichen Einwand in den teilweise
weitschweifigen Eingaben der Rekurrentin zu befassen, besteht wie dargelegt nicht. Ein

Begrindungsmangel ist somit nicht ersichtlich.

2.3.2. Die Beschwerdefiihrerin beanstandet sodann, dass bereits die

Beschwerdegegnerin das rechtliche Gehoér bzw. die Begriindungspflicht verletzt habe,
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indem sie &ffentliche und private Interessen im Sinn von Art. 13 Abs. 2 der Bauordnung
der Stadt St. Gallen vom 29. August 2000/15. November 2005 (BO) nicht
gegeneinander abgewogen und keinen Interessenausgleich vorgenommen habe. Diese
Abwagung sei erstmals im vorinstanzlichen Entscheid erfolgt, weshalb sie (die
Beschwerdeflhrerin) dies aufgrund der eingeschrankten Kognition (des
Verwaltungsgerichts) nicht mehr im gleichen Umfang riigen kénne, wie dies
vorinstanzlich moéglich gewesen ware (act. G 9 S. 22). Dazu ist festzuhalten, dass der
Einspracheentscheid vom 22. Juni 2012 (act. G 14/12 Beilage) die beteiligten
offentlichen und privaten Interessen - wenn auch in kurzer Form und teilweise nicht
explizit bezogen auf die Norm von Art. 13 Abs. 2 BO - zur Sprache brachte. Die
Beschwerdeflhrerin hatte somit zureichend Anlass und Gelegenheit, sich im Rahmen
des anschliessenden Rekursverfahrens hierzu vernehmen zu lassen, was sie in der
Folge auch tat (vgl. act G 13/1 und 14/1). Der Einspracheentscheid zeigt die fiir die
Beschwerdegegnerin wesentlichen Uberlegungen in zureichender Weise auf und setzt
sich mit den wesentlichen Gesichtspunkten auseinander. Ein Begrindungsmangel ist

somit auch hier nicht erkennbar.

24, Die Beschwerdeflhrerin macht geltend, dass die Vorinstanz gehalten gewesen
ware, die beiden nach Abschluss des Schriftenwechsels am 21. Februar 2013 (act. G
14/16) unaufgefordert eingereichten Eingaben der Bauherrschaft vom 22. April und 23.
Mai 2013 (act. G 14/17 und 14/19) aus dem Recht zu weisen (act. G 9 S. 29 oben).
Dazu ist festzuhalten, dass die Parteien im vorinstanzlichen Verfahren ihren Standpunkt
mit nachtraglichen Eingaben betreffend den Streitgegenstand im Rahmen des Rechts
auf Replik (Cavelti/Vogeli, a.a.0., Rz. 952) grundsatzlich einbringen kénnen, wobei das
rechtliche Gehdr der weiteren Verfahrensbeteiligten zu wahren ist. Eine zeitliche
Begrenzung und damit auch ein Anlass, nachtrégliche Eingaben aus dem Recht zu
weisen, besteht diesbezliglich - jedenfalls fur eine mit voller Prifungsbefugnis
ausgestattete Rekursinstanz - nicht, wenn die Vorbringen wie vorliegend die streitigen
Aspekte (Larmschutzwerte, Blendungswirkung von Sonnenkollektoren) betreffen (vgl.
Alain Griffel, Hrsg., Kommentar VRG, 3. A. 2014, § 26b N 26); dies zumal die
Beschwerdeflhrerin Gelegenheit erhielt, sich zu den Eingaben zu dussern und dies
auch tat (act. G 14/24).
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2.5. Die Beschwerdeflihrerin beantragt einen Augenschein, soweit das
Verwaltungsgericht weitere Abklarungen in tatsédchlicher Hinsicht als notwendig
erachte (act. G 9 S. 32 und S. 22 sowie G 21 S. 8 Ziff. 15 mit Hinweis auf fehlende
Visiere). Aus der Sicht der Beschwerdegegnerin ist eine solche Notwendigkeit nicht
gegeben (act. G 16 S. 8). - Der Augenschein ist die unmittelbare sinnliche
Wahrnehmung von Tatsachen durch die entscheidende Instanz. Er dient dem besseren
Verstandnis des Sachverhalts. Ob ein Augenschein durchzuflihren ist, liegt im
pflichtgeméassen Ermessen der urteilenden Instanz. Unbestrittene Tatsachen brauchen
nicht durch einen Augenschein Uberprift zu werden, sofern eine Nachpriifung nicht
durch offentliche Interessen geboten ist (Cavelti/Végeli, a.a.0., Rz. 966). Die
tatséchlichen Verhéltnisse ergeben sich im vorliegenden Fall zwar im Wesentlichen aus
den massgeblichen Pléanen sowie den Ubrigen Verfahrensakten. Die Durchfiihrung
eines Augenscheins wurde - insbesondere auch mit Blick auf die vorzunehmende
Abwagung der beteiligten 6ffentlichen und privaten Interessen (vgl. nachstehende E. 5)
- dennoch als sachgerecht erachtet, zumal in den vorinstanzlichen Verfahren auf einen

Augenschein verzichtet worden war.

An dem am 28. Juli 2015 durchgefuihrten Augenschein nahmen neben den Mitgliedern
des Gerichts der Rechtsvertreter der Beschwerdefiihrerin, Stadtrat Peter Jans, der
Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin, Herr A. (St. Galler Stadtwerke), die
Architektin B. (fir die Beschwerdegegnerin) sowie RA lic. iur. C. (fir die Vorinstanz) teil.
Der Rechtsvertreter der Beschwerdeflhrerin zeigte den Standort der Parzelle der
Beschwerdeflhrerin und reichte Fotos, aufgenommen auf der Terrasse der Attika-
Wohnung, ein. Er schilderte seinen Standpunkt anhand der konkreten 6rtlichen
Gegebenheiten und bestatigte die bereits in den schriftlichen Eingaben festgehaltene
Sichtweise. Architektin B. legte die Positionierung der Solar-Panels dar und fuhrt unter
anderem aus, dass die Hohe der Kamine durch die Luftreinhalte-Verordnung bedingt
sei. Sie reichte den Plan der Kamine nach, aus welchem die entsprechenden
Grdssenverhéltnisse ersichtlich wurden. Am Augenschein zeigte sich insbesondere die
Hohe, das Ausmass und die Positionierung des geplanten Geb&audes einschliesslich
Kaminen einerseits und im Verhéltnis zur Umgebung einschliesslich der Liegenschaft

der Beschwerdeflhrerin anderseits.
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3.1. Nach Art. 13 Abs. 2 BO werden in Zonen, fir welche die Tabelle (vgl. Anhang
BO zu Art. 13) keine Regelung enthélt und flr welche keine Sonderbauvorschriften
erlassen worden sind, die Grundmasse und Gestaltungsanforderungen unter
Bertcksichtigung der 6ffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall festgelegt.
Gegenlber benachbarten Zonen gelten mindestens die Abstande der angrenzenden
Bauklassen. Dementsprechend ist gegeniber dem der Wohnzone W4a zugehdrenden
Grundsttck der Beschwerdefiihrerin ein Grenzabstand von 10 m (gross) bzw. 5 m
(klein) einzuhalten. - Die Beschwerdegegnerin erkannte im Einspracheentscheid vom 9.
August 2013, dass durch die Verschiebung des Betriebsgebaudes der auf der Slidseite
verlangte grosse Grenzabstand mit 10.05 bis 12.11 m eingehalten werde. Weil auf der
Nordseite gegentber der Schénaustrasse nicht der kleine Grenzabstand, sondern der
ordentliche Strassenabstand von 3 m massgebend sei (Art 26 Abs. 1 Bst. b BO), seien
auch hier die Vorschriften eingehalten (act. G 13/8 Beilage S. 7). Konkrete
Anhaltspunkte, welche diese im vorinstanzlichen Entscheid (act. G 2 S. 12) bestéatigte
Feststellung in Frage stellen wirden, werden weder geltend gemacht noch sind solche

aus den Akten ersichtlich.
3.2.

3.2.1. Die Beschwerdeflihrerin lasst geltend machen, Art. 13 Abs. 2 BO enthalte eine
Blankonorm bzw. Generalklausel zugunsten der 6ffentlichen Hand, welche mangels
Bestimmtheit das Legalitatsprinzip verletze und nicht justiziabel sei. Fur ein Projekt wie
das vorliegende ware zumindest der Erlass eines Sondernutzungsplanes zwingende
Voraussetzung. Ein solcher liege jedoch nicht vor. Ersatzweise sei Art. 67 BauG zur
Anwendung zu bringen. Die dort festgelegten Masse (Geb&udehdhe 8 m, Firsthéhe 12
m, Gebaudelange 25 m, Gebaudetiefe 12 m) wirden durch das geplante Vorhaben

Uberschritten. Dieses sei daher nicht bewilligungsfahig (act. G 9 S. 19-21).

3.2.2. Das Baureglement enthalt unter Vorbehalt der Gesetzgebung des Bundes und
des Kantons flir das gesamte Gebiet der politischen Gemeinde 6ffentlich-rechtliche
Bauvorschriften (Art. 8 BauG). Es regelt insbesondere Grenz- und Gebaudeabstande,
Gebaudelange und -héhe sowie Geschosszahl von Bauten und Anlagen (vgl. B. Heer,
St. Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 76). Wenn weder Baureglement

noch Uberbauungs- oder Gestaltungsplan die dussere Erscheinungsform von Bauten
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und Anlagen regeln, so kommen nach Art. 67 BauG die dort festgelegten Vorschriften
subsidiar zur Anwendung. Vorliegend finden sich in der BO fir die Zone fur 6ffentliche
Bauten und Anlagen keine detaillierten Regelbauvorschriften. Vielmehr werden wie
erwahnt die Grundmasse und Gestaltungsanforderungen unterBertcksichtigung der
offentlichen und privaten Interessen im Einzelfall festgelegt (Art 13 Abs. 2 BO). Im
angefochtenen Entscheid flihrte die Vorinstanz mit Hinweis auf die einschlagige
Literatur (D. Gsponer, Die Zone flr 6ffentliche Bauten und Anlagen, Zirich 2000, S.
129) unter anderem aus, die Bestimmung der einzelnen Massvorschriften in der Zone
fur 6ffentliche Bauten und Anlagen hénge stark von der geplanten Nutzung ab. Diese
sei (im Gegensatz zur Wohnzone) gepragt von einer offenen Regelung ohne
Bauklassen und ohne detaillierte Bau- und Nutzungsbestimmungen (act. G 2 S. 15).
Die Vorinstanz schilderte im Weiteren die Entstehungsgeschichte von Art. 13 Abs. 2 BO
und hielt unter anderem fest, die Beschwerdegegnerin sei dannzumal mit einer
subsididaren Anwendung von Art. 67 BauG nicht einverstanden gewesen, weshalb Art.
13 Abs. 2 BO (entsprechend Art. 63 Abs. 2 der alten Bauordnung vom 8. September
1980) um den Satz erganzt worden, dass zum Schutz der Nachbarn die
Abstandsvorschriften der benachbarten Bauklassen zu beriicksichtigen seien. Art. 13
BO genlige daher dem Grundsatz der Gesetzmassigkeit. Es sei darin bewusst keine
detaillierte Regelbauweise festgelegt worden. Es liege keine Liicke in der Bauordnung
vor, die durch Art. 67 BauG gefillt werden misste, sondern es sei von einem

qualifizierten Schweigen des Gesetzgebers auszugehen (act. G2 S. 15 f.).

3.2.3. Die genugende Bestimmtheit einer Norm bzw. die Voraussehbarkeit von
Rechtsfolgen ist Ausfluss des Rechtssicherheitsgebots (vgl. zu diesen Grundsatzen
allgemein Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bd. I, Nr. 59
B.ILi; Rhinow/Krahenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Erganzungsband, Nr. 20 B.X.d). Der von der Vorinstanz dargelegte Umstand, dass in
der Zone fir 6ffentliche Bauten und Anlagen die Unterschiedlichkeit der moglichen
Nutzungsarten eine offene Regelung ohne Bauklassen und detaillierte
Nutzungsbestimmungen bedinge, erscheint nachvollziehbar und begriindet. Der
Grundsatz der genligenden Bestimmtheit der Norm erscheint insofern als eingehalten,
als in Art. 13 Abs. 2 BO die Abstandsvorschriften der benachbarten Bauklassen als
anwendbar erklart werden und zudem in jedem Fall 6ffentliche und private Interessen

zu bertcksichtigen sind. Der von der Beschwerdefuhrerin aus der Anwendbarkeit der
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Abstandsvorschriften der Zone W4a gezogene Umkehrschluss, dass in der Zone fur
offentliche Bauten und Anlagen auch die Ubrigen Regelbauvorschriften der Wohnzone
W4a gelten missten (act. G 9 S. 21 unten), entspricht nicht der klaren Regelung von
Art. 13 Abs. 2 BO. Sodann kann hinsichtlich der (6ffentlich aufgelegten und am 23.
Februar 2006 genehmigten) Regelung nicht von einer nicht voraussehbaren oder
ungewohnlichen Rechtsfolge ausgegangen werden, mit welcher unter keinen
Umstanden zu rechnen war. Eine Verletzung des Legalitatsprinzips durch Art. 13 BO ist
entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrerin angesichts der geschilderten

Umstande nicht gegeben.

4.1. Die Rechtméssigkeit eines Zonenplans kann grundsatzlich nur im Anschluss
an seinen Erlass bestritten werden. Eine spatere akzessorische Anfechtung im
Baubewilligungsverfahren ist im Interesse der Rechtssicherheit nur in Ausnahmefallen
zulassig, so wenn sich die Betroffenen beim Planerlass noch nicht Gber die ihnen
auferlegten Beschrankungen Rechenschaft geben konnten und sie im damaligen
Zeitpunkt keine Méglichkeit hatten, ihre Interessen zu verteidigen, oder wenn sich die
Verhéltnisse seit Planerlass derart gedndert haben, dass das 6ffentliche Interesse an
den bestehenden Beschrankungen dahin gefallen sein kénnte (BGE 127 | 103 E. 6b S.
105 f.; BGer 1C_518/2010 vom 22. Méarz 2011, E. 4.1 mit Hinweisen, 1C.358/2013 vom
12. November 2013, E. 3.3, 1C_444/2014 vom 27. Januar 2015, E. 3; BGE 133 Il 353;
VerwGE B 2013/49 vom 8. Juli 2014, B 2014/77 vom 28. April 2015, E. 3;
www.gerichte.sg.ch). - Vorliegend wurde mit der Zonenplanédnderung vom 26. Méarz
2012 (Genehmigungsdatum) der stidwestliche Teil des Grundstticks Nr. W3225 (bislang
Wohnzone W4a) der Zone fir 6ffentliche Bauten und Anlagen zugewiesen. Die
Beschwerdefilihrerin bestétigt ihnren bereits im vorinstanzlichen Verfahren
eingenommenen Standpunkt, dass sich mit dem Wegfall des Geothermie-Projekts die
tatsachlichen Verhéltnisse wesentlich gedndert hatten. Es werde bestritten, dass die
Bulrgerschaft unter diesen Umstéanden der Referendumsvorlage vom 28. November
2010 und damit auch der Umzonung der Bauparzelle zugestimmt hatte. Denkbar sei
unter diesen Umsténden allenfalls eine Nutzung der Parzelle mit dem Bau einer reinen
Verteilzentrale von Fernwéarme. Im Vorfeld der Abstimmung Gber die

Zonenplananderung sei den unmittelbar betroffenen Nachbarn das Bild vermittelt
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worden, wonach lediglich eine Fernwérme-Verteilzentrale geplant sei. Ein eigentliches
Kraftwerk mit den entsprechenden Auswirkungen sei nicht zur Diskussion gestanden.
Uber die Tragweite der daraus resultierenden Einschrankungen habe keine Klarheit

bestanden; Uber die Zonenplananderung sei nicht informiert worden (act. G 9 S. 17-19).

4.2, Die Vorinstanz flhrte im angefochtenen Entscheid aus, eine wesentliche
Veranderung seit Planerlass (im Sinn der erwdhnten Rechtsprechung) kénne
ausgeschlossen werden. Es sei stets erklartes Ziel der Zonenplandnderung gewesen,
die Erstellung eines Geothermie-Heizkraftwerks und den Ausbau des stadtischen
Fernwédrmenetzes zu ermdéglichen. Die Blrgerschaft habe diesem Vorhaben in der
Referendumsabstimmung vom 28. November 2010 zugestimmt. Im Vorfeld der
Abstimmung seien die mit der Zonenplané&nderung verfolgten Absichten der
Offentlichkeit in ausreichendem Mass bekanntgegeben worden (Erlauterung vom 14.
September 2010 fur die Volksabstimmung vom 28. November 2010; www.stadt.sg.ch/
news). Die Visualisierung (Abbildung eines "mdglichen Erscheinungsbildes" der
Fernwarmezentrale) weise entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrerin durchaus
vergleichbare Merkmale mit dem Projekt geméass Baugesuch auf. Die Angaben seien
auch nicht irrefhrend gewesen, weshalb die Beschwerdeflihrerin die Moglichkeit
gehabt habe, ihre Interessen zu verteidigen. Dazu komme, dass sie durch die
Zonenplananderung in ihren eigenen Rechten gar nicht eingeschréankt werde. lhr
Grundstlick sei von der Zonenplananderung nicht erfasst und damit héchstens indirekt
betroffen. Eigentumsbeschréankungen seien ihr durch die Zonenplané&nderung keine
auferlegt worden. Allféllige Beeintrachtigungen ihrer umweltschutz- und
nachbarrechtlichen Stellung seien als Einsprache im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens oder auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen und
vermochten keinen Anspruch auf eine akzessorische Uberpriifung der rechtskréftigen
Zonenplananderung zu begrinden. Ob und inwiefern ihre diesbezlglichen Rechte

verletzt seien, sei gerade Gegenstand des vorliegenden Verfahrens (act. G 2 S. 13 f.).

4.3. Vorab ist festzuhalten, dass der von der Beschwerdefiihrerin angefihrte Stopp
des Geothermie-Projekts am 14. Mai 2014 (act. G 9 S. 17 mit Hinweis auf act. G 10/5)

den Bestand des Fernwarmezentralen-Projekts und das 6ffentliche Interesse an dessen
Realisierung (dazu nachstehende E. 5.1) fiir sich allein nicht in Frage zu stellen vermag,

zumal das Projekt in der Sache eigenstandig ist und unabhéngig vom Geothermie-
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Projekt verwirklicht werden kann. Die Notwendigkeit der Fernwarmezentrale ist mit
anderen Worten sachlich nicht von der Realisierbarkeit des Geothermie-Projektes
abhangig (vgl. act. G 17/1 S. 25-27). Veranderte Verhaltnisse, welche eine
akzessorische Prifung der Zonenplandnderung im vorliegenden Verfahren rechtfertigen
kénnten, kbnnen - wie im vorinstanzlichen Entscheid zutreffend dargelegt - mit Bezug
auf das zur Diskussion stehende Projekt nicht als dargetan gelten. Im Vorfeld zur
Abstimmung vom 28. November 2010 wurde der Umstand, wonach
Fernwdrmezentralen als Spitzenlastzentralen im Fernwarmenetz dienten, mit Erdgas
oder Heizdl betrieben wiirden und Spitzenlastkessel, Tanks zur Brennstofflagerung,
Sicherheitseinrichtungen sowie Armaturen und Apparate fir die Sicherstellung der
Fernwarmeversorgung beinhalteten, klar kommuniziert (vgl. Erlauterungen zur
Volksabstimmung vom 28. November 2010, S. 36 f.). Die Beschwerdeflihrerin bringt im
vorliegenden Verfahren keine weiteren Aspekte ein, welche geeignet wéren, die
begriindeten Darlegungen der Vorinstanz und damit die Anwendbarkeit von Art. 13

Abs. 2 BO in Frage zu stellen.

5.1. Die Beschwerdefiihrerin stellt sich auf den Standpunkt, selbst bei
Anwendbarkeit von Art. 13 Abs. 2 BO ergebe eine Gegenulberstellung der 6ffentlichen
und privaten Interessen, dass das Bauprojekt am geplanten Standort deutlich
Uberdimensioniert und eine Bewilligung daher auch aus diesem Grund zu verweigern
waére. In Anbetracht der unmittelbar angrenzenden Grundstlcke, die der reinen
Wohnzone bzw. der Griinzone gemass Art. 17 BauG zugewiesen seien, widerspreche
eine Nutzung der Bauparzelle in der Zone fir 6ffentliche Bauten und Anlagen flir den
Bau einer Fernwérmezentrale mit vielfaltigen Immissionen auf die Nachbargrundstlcke
offensichtlich den raumplanungsrechtlichen Vorgaben im RPG, im USG sowie in der
LSV und der LRV. Just vor der Liegenschaft der Beschwerdeflihrerin sollten sich auch
die beiden wuchtigen, einer Gebaudefassade gleichkommenden Kamine erheben.
Offenkundig liege eine massive Uberschreitung vor, die sich nicht mit der bestehenden
Bausubstanz und der Umgebung vertrage. Auch die Behauptung, die Ausmasse seien
im Wesentlichen technisch und durch den Gebrauchszweck bestimmt, sei
tatsachenwidrig. Die Sache sei - auch vor dem Hintergrund der neuen Tatsache des

Stopps des Geothermie-Projektes - zumindest zur Eruierung der involvierten
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offentlichen und privaten Interessen an die Beschwerdegegnerin zurlickzuweisen.
Durch den Erlass eines Sondernutzungsplans kénnten die dargelegten
rechtsstaatlichen Bedenken bei der Anwendung von Art. 13 Abs. 2 BO gemildert
werden, da in der Zone fur 6ffentliche Bauten und Anlagen (im Sinn einer

"Blankobauzone") faktisch keine Regelbauweise gelte (act. G 9 S. 21-23).

5.2.

5.2.1. Art. 13 Abs. 2 BO verlangt wie dargelegt eine Berticksichtigung (Abwé&gung)
von 6ffentlichen und privaten Interessen beim Entscheid Uber ein Baugesuch.
Hinsichtlich des offentlichen Interesses fallt dabei vorab in Betracht, dass die Stadt St.
Gallen mit dem Energiekonzept 2050 eine Strategie zur nachhaltigen Deckung des
kinftigen Warmebedarfs bzw. Uber ein umfassendes Programm zum nachhaltigen
Umbau der Energieversorgung der Stadt aufnahm (Erlauterung zur Volksabstimmung
vom 28. November 2010, S. 2 und 4 f.). Der Stopp des Geothermie-Projekts bedeutete
zwar einen Rickschlag auf dem Weg der Realisierung des Energie-Konzepts. Dies
kann jedoch - entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrerin (act. G 9 S. 22 Mitte) -
nicht zur Folge haben, dass allein aus diesem Grund gleichzeitig auch die weiteren, im
Rahmen des Energie-Konzepts laufenden Projekte in Frage zu stellen waren. Vor
diesem Hintergrund und insbesondere unter Einbezug der Tatsache, dass die
Gewahrleistung der Warmeversorgung eine zentrale Aufgabe der 6ffentlichen Hand
darstellt (vgl. Art. 21 lit. a und 24 Abs. 1 der Verfassung des Kantons St. Gallen, sGS
132.225), bejahte die Vorinstanz das o&ffentliche Interesse an der geplanten
Fernwarmezentrale (mit angegliedertem Salzlager) zu Recht, zumal mit dem
vorliegenden Projekt zum einen erneuerbare Energien (Photovoltaikanlage) zum Einsatz
kommen und zum anderen (ohnehin anfallende) Abwérme aus der Abfallverbrennung

genutzt wird.

5.2.2. Das geplante Betriebsgebdude ist 49.3 m lang, 19.3 m breit und (gemessen an
der Dachoberkante) 16.76 m hoch; die massgebliche Gebaudehdhe (Art. 20 Abs. 1 BO
in Verbindung mit Art. 60 BauG) betragt indessen 14.66 m. Die Kamine erreichen eine
Hohe von 22.66 m (vgl. Baugesuch; act. G 14/12 Beilagen). Damit Gbertrifft es zwar die
entsprechenden Grundmasse in der Wohnzone 4a (40 m, 14 m und 14.5 m; vgl. Tabelle

zu Art. 13 BO, Anhang BO). Im vorinstanzlichen Entscheid wurde hierzu aber
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festgehalten, das Mass der Uberschreitung sei nicht derart massiv, dass von einer klar
Uberdimensionierten Baute, die sich mit der bestehenden Bausubstanz und der
Umgebung nicht vertrage, gesprochen werden misse. Die Ausmasse seien im
Wesentlichen technisch bedingt. Eine Fernwarmezentrale habe sich in ihrer
Ausdehnung am Zweck auszurichten. Gerade deshalb seien in Art. 13 Abs. 2 BO auch
keine Grundmasse festgelegt (act. G 2 S. 17). Im Weiteren fihrte die Vorinstanz aus,
die Beschwerdegegnerin habe die Einhaltung der umweltschutzrechtlichen Vorschriften
geprift und bestatigt. Damit habe sie gleichzeitig festgestellt, dass die privaten

Interessen nicht in unzulassiger Weise beeintrachtigt wirden (act. G 2 S. 17).

Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass allein aufgrund der Geb&udehéhe und der
tbrigen Dimensionen des Geb&udes nicht von einer erheblichen Tangierung der
privaten Interessen der Beschwerdeflihrerin ausgegangen werden kann. Dies umso
weniger, als anldsslich des Augenscheins vom 28. Juli 2015 unter anderem deutlich
wurde, dass sich das geplante Gebaude auf der Nordseite der Liegenschaft der
Beschwerdeflhrerin befindet und dementsprechend fiir diese keine Beschattung zur
Folge hat. Im Ubrigen ist in diesem Zusammenhang auch festzuhalten, dass die
privaten (nachbarlichen) Interessen im Baubewilligungsverfahren (mit anschliessenden
Rechtsmittelverfahren) ebenso so gut gewahrt werden kénnen, wie wenn ein
Sondernutzungsplan (vgl. dazu nachstehende E. 5.3.3) erlassen worden waére. Inwiefern
von der Einhaltung der umweltschutzrechtlichen Vorschriften ausgegangen werden

kann, ist der nachstehenden E. 5.4 zu prtfen.
5.3.

5.3.1. Bauten und Anlagen missen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen (Art.
22 Abs. 2 lit. a RPG). Die Zonenkonformitat zeigt sich an Hand des Nutzungsplans und
der zugehorigen Nutzungsvorschriften. Der Zweck der Nutzungszonen ergibt sich
dabei aus der Umschreibung der Zonenarten (Art. 11 ff. BauG). Die Zonenkonformitat
im Sinne des Bundesrechts setzt einen funktionalen Zusammenhang zwischen
Bauvorhaben und Zonenzweck voraus (vgl. GVP 2000 Nr. 17; Heer, a.a.0., Rz. 360).
Die Frage, ob ein Bauvorhaben dem Zweck der Zone entspricht, beurteilt sich rein
abstrakt, das heisst losgeldst von den konkreten Verhéltnissen und Einwirkungen auf
die Nachbarschaft (VerwGE B 2009/71 und 72 vom 18. Mérz 2010, E. 3.1. mit Hinweis,
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www.gerichte.sg.ch). Die umweltschutzrechtliche Beurteilung eine Baute (vgl. Art. 43

LSV) ist im Anschluss an die Beurteilung der Zonenkonformitat vorzunehmen.

5.3.2. Die Beschwerdeflhrerin lasst ausfiihren, in den benachbarten Zonen des
geplanten Projektes sei ausschliesslich die Wohnnutzung und der Betrieb von
nichtstérenden Gewerbebetrieben zuldssig (Art 11 Abs. 1 BauG). Es sei aufgrund des
Dauerbetriebs (12 Stunden am Tag und 6 Stunden wahrend der Nacht) der Anlage mit
erheblichen Larmemissionen sowie derweil nicht naher bestimmbaren
Luftverunreinigungen zu rechnen. Es sei augenscheinlich, dass die Fernwarmezentrale
schon aus raumplanungsrechtlichen Uberlegungen nicht zonenkonform sei. Der im
Baugesuch behauptete "geblhrende Abstand zur Wohnnutzung" sei nicht gegeben. Es
sei fUr die Fernwarmezentrale mit Kraftwerk ein geeigneter Ort in einer Gewerbe- oder
Industriezone zu evaluieren. Grundlage des "Larmschutznachweises" in den
Baugesuchsunterlagen wirden verschiedene Annahmen der Bauherrschaft bilden.
Weiter seien z.B. die genauen Larmimmissionsdaten nicht bekannt. Emissionswerte der
Kaminanlagen kdénnten zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgewiesen und zu den
Schadstoffemissionen noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die
Beschwerdeflhrerin beflirchte zu Recht unzumutbare und widerrechtliche
Larmimmissionen auf ihre Liegenschaft. Die Einhaltung des USG, der LSV und der LRV
werde vorsorglich bestritten. Die Lage der Bauparzelle sei planerisch auch deshalb
ungeeignet, weil die Fernwarmezentrale nérdlich und nordwestlich an eine grosse
Grlinzone grenze (act. G 9 S. 24-27).

Die Beschwerdegegnerin I&sst hierzu unter anderem festhalten, entgegen den
Ausfuhrungen der Beschwerdeflihrerin seien keine anderen unproblematischen und
geeigneten Standorte vorhanden. Ein in einem Zelt untergebrachtes Provisorium sei
noétig gewesen, weil sich das vorliegende Rechtsmittelverfahren bereits so lange
hingezogen habe, dass die anderweitig vorhandenen Spitzenlastabdeckungen an sehr
kalten Wintertagen gebraucht worden seien und somit als Redundanz nicht mehr zur
Verfligung gestanden hatten. Das Provisorium sei neben dem Kehrrichtheizkraftwerk
errichtet worden. Dieser Ort wére fiir ein Definitivum jedoch véllig ungeeignet, denn die
Platzverhaltnisse wirden nicht ausreichen und es sei keine ausreichende
Fernwarmenetzanbindung vorhanden. Zudem musste zum Fernwarmenetz ein

Hoéhenunterschied von rund 70 m mit Pumpenergie iberwunden werden, was
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6konomisch und 6kologisch unsinnig wére. Das Geldnde Waldau sei in einem
Auswahlverfahren als gunstigster Standort fur die definitive Fernwarmezentrale
evaluiert worden. Durch die Kombination der idealen Lage an der Schnittstelle des
bestehenden und des kinftigen Fernwarmegebiets mit der guten Eingliederung der
Gebdaudestruktur des Quartiers sei der gewahlte Standort bei Weitem der bestmdgliche
(act. G 16 S. 4).

5.3.3. Das Grundsttck Nr. W3225 liegt seit der Zonenplananderung per 1. Mai 2012
wie erwahnt vollstandig in der Zone fir 6ffentliche Bauten und Anlagen im Sinn von Art.
18 BauG. Fur die Erstellung der vorliegend geplanten Fernwarmezentrale mit
angegliedertem Salzlager besteht wie dargelegt (vorstehende E. 5.2.1) ein &ffentliches
Interesse, indem durch sie &ffentliche Bedurfnisse (Versorgung mit Warmeenergie und
Gewabhrleistung des Winterdienstes) abgedeckt werden sollen (vgl. Waldmann/Héanni,
a.a.0., Rz. 50 zu Art. 3 RPG). Die abstrakte Zonenkonformitat im Sinn eines
funktionalen Zusammenhangs zwischen Baute und Anlage einerseits und Zonenzweck
anderseits ist damit ohne Weiteres zu bejahen. Von Bedeutung ist vorliegend, dass das
st. gallische Baugesetz keine Uberbauungs- oder Gestaltungsplanpflicht vorsieht.
Vorbehalten bleiben dabei Sondernutzungspléane fir Bauten und Anlagen von
Uberdrtlicher Bedeutung (Art. 69bis Abs. 2 BauG; Heer, a.a.0., Rz. 146). Nach Art.
69bis Abs. 1 BauG gelten als Bauten und Anlagen von Uberdrtlicher Bedeutung solche,
die sich wegen ihrer Grésse oder Bedeutung auf die Siedlungs-, Verkehrs- oder
Versorgungsstruktur der umliegenden Gemeinden erheblich auswirken. - Wenn die
Vorinstanz im angefochtenen Entscheid eine tberdrtliche Bedeutung der geplanten
Fernwarmezentrale und dementsprechend eine Pflicht zum Erlass eines
Sondernutzungsplans verneinte (act. G 2 S. 20), so ist dieser Schlussfolgerung
zuzustimmen. Die geplante Fernwarmezentrale dient im Wesentlichen der Versorgung

der Stadt St. Gallen bzw. eines Teil derselben (vgl. dazu vorstehende E. 5.1).
5.4.

5.4.1. Nach Art. 25 Abs. 1 USG durfen ortsfeste Anlagen - wie vorliegend die
Fernwérmezentrale - nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein
erzeugten Larmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht Gberschreiten;

die Bewilligungsbehdrde kann eine Larmprognose verlangen. Unabhangig von der
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bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen, wie namentlich Larm, im Rahmen der
Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich méglich und
wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG; Art. 7 Abs. 1 LSV). Nach Art. 7 Abs. 1 lit.
b LSV dirfen die von der Anlage allein erzeugten Larmimmissionen die Planungswerte
nicht Uberschreiten. Nach Art. 43 Abs 1 lit. b LSV in Verbindung mit Art 32 des
EinflUhrungsgesetzes zur eidgendssischen Umweltschutzgesetzgebung (sGS 672.1;
EG-USG) sind Wohnzonen und Zonen fir 6ffentliche Bauten und Anlagen der
Empfindlichkeitsstufe Il zuzuordnen. Dementsprechend sind fir die geplante Anlage
Grenzwerte von 55 dBA (Tag) bzw. 45 dBA (Nacht) zu beachten (Anhang 6 Ziff. 2 LSV).

Nach der Rechtsprechung (BGE 138 Il 331) ist fUr die Zulassigkeit des von einer Anlage
erzeugten Larms sodann anhand der Umsténde des Einzelfalles zu prifen, ob auf die
effektive Betriebsdauer der Larmquelle selbst oder des Gesamtbetriebes abgestellt
wird. Eine auch als "Larmverdinnung" bezeichnete Umrechnung des Ladrms kommt
namentlich (aber nicht nur) bei Verkehrsanlagen in Frage. Wenn der wahrend der
effektiven Betriebszeit verursachte Larm den zuldssigen Planungswert und sogar den
Immissionsgrenzwert Ubersteigt, steht dies der Erteilung einer Baubewilligung
grundsatzlich entgegen (E. 2-4). Eine Ausnahme ist nur zuldssig, wenn die Larmspitzen

von der Dauer und Haufigkeit her zeitlich beschrénkt auftreten (E. 5).

5.4.2. In der Stellungnahme vom 21. Januar 2013 fuhrte das Amt fur Umwelt und
Energie (AFU) unter anderem aus, die Fachstelle habe die Berechnungen im
Larmschutznachweis geprift. Sie kam zum Schluss, dass die geplanten Anlagen
aufgrund der eigenen Berechnungen einen erheblich tieferen Schallleistungspegel
ausweisen mussten als im Larmschutznachweis angegeben, um die Planungswerte
einzuhalten. Ausgehend von dem im La&rmschutznachweis vorgegebenen
Schalldruckpegel von 62 dBA ergebe sich beim 33 m entfernten und exponiertesten
Beurteilungsort im gedffneten Balkonfenster der Dachgeschoss-Wohnung Zircher
Strasse 68b ein Immissionspegel von 37 dBA. Dies flihre unter Berlicksichtigung der
aus dem Larmschutznachweis ibernommenen Pegelkorrekturen von +13 dBA zu
einem Beurteilungspegel von 50 dBA. Damit werde der Planungswert in der Nacht um
5 dBA Uberschritten. Werde die nach der Praxis des AFU berechnete
Gesamtpegelkorrektur von +17 dBA angewendet, ergebe sich sogar eine

Uberschreitung von 9 dBA. Damit die Anforderungen an die LSV eingehalten wiirden,
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musste fur die 6ffentliche Ausschreibung der in 33 m Abstand einzuhaltende
Mittelungspegel vorgegeben werden. Es werde empfohlen, sich die Einhaltung dieses
Wertes vom Anlagelieferanten garantieren zu lassen. Beziiglich Emissionsbegrenzung
fir Feuerungsanlagen nach Anhang 3 der LRV sei davon auszugehen, dass diese
Werte durch Vorgabe in der 6ffentlichen Ausschreibung ohne Weiteres eingehalten
werden kdnnten (act. G 14/15). Am 20. Dezember 2013 nahm das AFU zu den im
Rekursverfahren von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Einwanden und zu den
ihm unterbreiteten Fragen Stellung. Es hielt unter anderem fest, dass ohne
Berlcksichtigung des Zuschlags fir das Vorsorgeprinzip (3 dBA) der Mittelungspegel
am massgebenden Immissionsort 31 dBA und unter Berlicksichtigung des
Vorsorgeprinzip-Zuschlags 28 dBA nicht Uberschreiten dirfe. Im Weiteren erklarte es,
sofern beide Blockkraftwerke gleichzeitig betrieben wirden, missten zur Einhaltung
der Planungswerte in der Nacht die Emissionspegel der Anlagen um je 3 dBA auf 58.4
dBA reduziert werden. In der Ausschreibung zur Beschaffung der Anlagen dirfe somit
ein Emissionspegel von hochstens 61 dBA in 1 m Abstand von der Kaminmindung und
einem 45°-Winkel verlangt werden. Falls dem Vorsorgeprinzip Rechnung getragen

werde, verringere sich dieser hdchstzulassige Wert auf rund 58 dBA (act. G 14/26).

5.4.3. Die Beschwerdefiihrerin macht eine Verletzung der LSV durch das
Bauvorhaben geltend. Die Einhaltung der massgeblichen Planungswerte sei nicht
nachgewiesen. Es gentge nicht, in der Baubewilligung eine Verpflichtung zur
Einhaltung der Planungswerte zu verfligen (act. G 9 S. 27). Die Bauherrschaft weise
nicht nach, dass die vom AFU beriicksichtigte Korrektur von 3 dBA zur
Berucksichtigung des Vorsorgeprinzips unverhaltnismassig sei. Es sei von den
technisch méglichen Maximalbetriebswerten der geplanten Anlage auszugehen. Die
Betriebszeiten seien in der Praxis nicht kontrollierbar. Die von der Bauherrschaft
eingereichten Grafiken der Simulationsberechnung (act. G 14/13 Beilage 2) seien nicht
beweistauglich, zumal die in der Software fir die Erstellung der Grafiken verwendeten
Parameter nicht angegeben seien. Es fehle auch eine entsprechende Legende. Auch
die Darstellung der Richtung der Schalldruckpegel sei von der Bauherrschaft nicht
eingezeichnet worden. Es sei somit mit dem AFU weiterhin davon auszugehen, dass
der Planungswert in der Nacht um mindestens 5 dBA und nach kantonaler Praxis gar
um 9 dBA Uberschritten wére. Es werde bestritten, dass Uberhaupt entsprechende

Anlagen existieren wurden, die den hier einzuhaltenden Grenzwert erflllen kénnten.
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Das Baugesuch und der Ladrmschutznachweis seien daher vollstandig zu Uberarbeiten.
Die erwéhnten Vorbehalte des AFU im ersten Amtsbericht seien im zweiten
Amtsbericht (act G 14/26) weiterhin bestehen geblieben. Die im angefochtenen
Entscheid zusatzlich angeordneten Auflagen/Bedingungen vermdchten hieran nichts zu
andern. Die geplante Anlage halte die Planungswerte bei Weitem nicht ein, womit sie

aufgrund fehlender Zonenkonformit&t nicht bewilligungsféhig sei (act. G 9 S. 29-31).

5.4.4. Mit der Vorinstanz ist vorab festzuhalten, dass die Beriicksichtigung der
Pegelkorrekturen geméss Praxis des AFU von +17 dBA zu einem Beurteilungspegel
von 54 dBA fUhren, womit der Planungswert am Tag von 55 dBA eingehalten wére. Mit
Blick darauf, dass die Beschaffung der technischen Anlage erst nach Rechtskraft der
Baubewilligung erfolgen solle, fihrte die Vorinstanz aus, dass eine abschliessende
Beurteilung der La&rmemissionen der dereinst zum Einsatz kommenden Anlage nicht
moglich sei, in einem solchen Fall eine Abweisung des Baugesuchs jedoch
unverhaltnismassig ware. Es musse gentgen, in der Baubewilligung mit Auflage
festzulegen, welche Larmemissionen von der kiinftigen Anlage maximal ausgehen
durften. Obschon die Beschwerdegegnerin die Beachtung der Planungswerte verfligt
habe (Einspracheentscheid vom 22. Juni 2012, act. G 14/1 Beilage Ziff. 91), rechtfertige
es sich, die zulassigen Werte, insbesondere auch unter Bericksichtigung der genauen
Pegelkorrektur aufgrund des Vorsorgeprinzips, zu prazisieren. Mit Blick auf die
Berechnungen des AFU (vgl. act. G 14/26) sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten,
eine Anlage zu beschaffen, die den dort festgehaltenen Wert einhalte. Hierbei sei allein
entscheidend, dass die Einhaltung der Planungswerte am exponiertesten
Beurteilungsort gewahrleistet sei (act. G 2 S. 22 f.). Hinsichtlich der weiteren Frage, ob
die Pegelkorrektur in Beachtung des Vorsorgeprinzips mit 2 dBA oder nach der Praxis
des AFU mit 3 dBA zu beriicksichtigen sei, hielt die Vorinstanz unter anderem fest,
dass eine Erhéhung des Beurteilungspegels von 1 dBA fir den Menschen gerade noch
wahrnehmbar sei (act. G 2 S. 23 mit Hinweis auf BGer 1C_204/2012 vom 25. April
2013). Ob die Pegelkorrektur 2 oder 3 dBA betrage, mache kaum einen Unterschied.
Der Gewinn aus einer zusétzlichen Larmreduktion um 1 dBA durch den Einbau von
kostspieligen Mindungsschalldampfern stehe in keinem verniinftigen Verhaltnis zu den
dafiir notwendigen Mehrkosten. Dazu komme, dass das AFU bei seinen neuen
Berechnungen (act. G 14/26) weiterhin von einem Dauerbetrieb der Anlage auch

wéahrend der Nacht ausgegangen sei, einiges aber fur die Zusicherung der
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Beschwerdegegnerin spreche, die Anlage werde nicht wéhrend des ganzen Jahres und
rund um die Uhr betrieben. Die konkreten Larmemissionen dirften daher nicht die
errechneten Spitzenwerte erreichen. Es rechtfertige sich daher, den einzuhaltenden

Emissionspegel auf 59 dBA festzulegen (act. G 2 S. 23 f.).

5.4.5. Das Vorgehen der Beschwerdegegnerin, die Verpflichtung zur Einhaltung der
Planungswerte in der Baubewilligung bzw. im Einspracheentscheid explizit in Form
einer Auflage zu vermerken, erweist sich insofern als notwendig und gerechtfertigt, als
sich erst dadurch - und nicht schon durch die (generell-abstrakte) gesetzliche
Festlegung der Planungswerte - eine individuell-konkrete Verpflichtung ergibt (vgl.
Cavelti/Vogeli, a.a.0., Rz. 550). Zu Recht stellte die Vorinstanz fest, dass das Fehlen
der vorgéangigen Erbringung des Nachweises der Einhaltung der Planungswerte nicht
zur gesamthaften Ablehnung des Baugesuchs flihren kann. Dies umso weniger, als die
Beschwerdegegnerin zusétzlich anordnete, dass fur die Feuerungsanlagen vor
Installationsbeginn ein separates Bewilligungsgesuch einzureichen sei
(Einspracheentscheid vom 22. Juni 2012, act. G 14/1 Beilage Ziff. 89). Auf diese Weise
l&sst sich vor Einbau der Anlagen die Einhaltung der Planungswerte konkret prifen.
Noch héhere Anforderungen an die Bewilligung von Bauprojekten mit technischen
Anlagen zu stellen hiesse, das Bauvorhaben ohne zureichenden Anlass zu erschweren
oder zu verunmoglichen. Die Beschwerdegegnerin lasst Uberdies festhalten, dass sie
die 6ffentliche Ausschreibung fur die technischen Anlagen aufgrund der Notwendigkeit
der Errichtung eines Provisoriums in der Zwischenzeit habe durchfliihren missen. Was
die Schalldampfung fir die Kamine der Fernwarmezentrale Waldau angehe, so zeige
eine Zusage des Herstellers, dass mit einer leichten Modifikation eine Schallreduktion
von 43 dBA erreicht werden kdnne. Damit betrage der Schallleistungspegel weniger als
62 dBA, woraus sich ein Schalldruckpegel von weniger als 51 dBA ergebe. Der in Ziff. 4
des Dispositivs des angefochtenen Entscheids verfiigte maximale Schalldruckpegel
von 59 dBA kénne somit problemlos eingehalten bzw. unterschritten werden (act. G 16
S. 5 mit Hinweis auf act. G 17/3). Sodann legt die Beschwerdegegnerin den inzwischen
vorliegenden Nachweis des Brenner-Herstellers vor, aus welchem sich ergibt, dass die
Grenzwerte der LRV selbst bei der grosstmdglichen Last ausnahmslos eingehalten
werden kénnen (act. G 16 S. 6 mit Hinweis auf act. G 17/2). Es besteht keinerlei Anlass,
diese Zusicherungen der Anlagenhersteller in Frage zu stellen, zumal diese im

Nachhinein Uberprifbar sind und die Hersteller fir die Grenzwerteinhaltung vertraglich
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einzustehen hatten. Im Ubrigen geht auch das AFU davon aus, dass mit der
Beschaffung einer geeigneten Anlage die Emissionsgrenzwerte fur Feuerungsanlagen
(LRV Anhang 3) eingehalten werden koénnen (vgl. G 14/15).

Wie dargelegt stltzt sich die Vorinstanz auf die Zusicherung der Beschwerdegegnerin,
wonach die Anlage nicht wahrend des ganzen Jahres und rund um die Uhr betrieben
werde. Dies erscheint insofern berechtigt, als die beiden Spitzenlastkessel gemass den
nachvollziehbaren Darlegungen der Beschwerdegegnerin zur Abdeckung von
Bedarfsspitzen (Notfalldauerbetrieb wahrend weniger Tage im Winter; act. G 16 S. 3
und 7) - und damit gerade nicht flr einen Dauerbetrieb "rund um die Uhr" - bendtigt
werden. Auch anlésslich des Augenscheins vom 28. Juli 2015 wurde von Seiten der
Beschwerdegegnerin bestatigt, dass die Anlage nur der Abdeckung von
Energiebedarfs-Spitzen diene. Hinzu kommt, dass eine Anlage immer auch unter dem
Vorbehalt der nachtréaglichen Kontrolle (Art. 12 LSV) bewilligt wird. Konkrete
Anhaltspunkte daflir, dass die Vorinstanz das ihr zustehende Ermessen unzutreffend
ausgeubt oder unzutreffende Sachverhaltsannahmen getroffen hétte, sind nicht
ersichtlich. Die vorinstanzliche pflichtgeméasse Ermessensausiibung gestutzt auf die
Feststellungen des AFU hat das Verwaltungsgericht, das nach Art. 61 Abs. 1 VRP nur
zur Rechtskontrolle befugt ist, zu respektieren. Eine Ermessenskontrolle steht ihm nicht

zu, zumal es konkret auch an einem Anlass daflr fehlen wtrde.
5.5.

5.6.1. Die Beschwerdefihrerin lasst sodann einwenden, die geplante
Photovoltaikanlage flhre zu stérenden Sonnenlichtreflexionen auf die Wohnungen in
ihrem Gebaude. Die Anlage kénne ohne Effizienzeinbusse auch in Form eines
Flachdaches betrieben werden (act. G 9 S. 31). Anerkannt ist vorliegend, dass die
Blendwirkung von Photovoltaikanlagen grundsétzlich als Einwirkung im Sinn von Art. 7
Abs. 1 USG gilt (BGer 1C_177/2011 vom 9. Februar 2012, E. 5.2). Nach der
Rechtsprechung kommen dabei die Anforderungen von Art. 14 USG (Festlegung von
Immissionsgrenzwerten fur schadliche oder lastige Einwirkungen) als allgemeine
Regeln auch fir die Einwirkung von Strahlen zur Anwendung. Fir den Schutz vor
sichtbarem Licht bestehen bis anhin keine bundesrechtlich verbindlichen Regelungen,

weshalb die rechtsanwendenden Behoérden in Beachtung von Art. 12 Abs. 2 USG
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unmittelbar Art. 11-14 und Art. 16-18 USG anzuwenden haben (BGer 1C_177/2011,
a.a.0,, E. 5.2). Massgebend flr die Beurteilung der Lichtreflexionen sind die Intensitét
derselben und die Einwirkungsdauer. Das Bundesgericht verneinte - mit Hinweis auf
die im Vergleich mit Sonnenlicht geringere Leuchtdichte und die natirlichen
Abwehrreflexe des Menschen - eine erhebliche Stérung des Wohlbefindens (Art. 14 lit.
b USG) bei einer Blendwirkung von 15-30 Minuten pro Tag an einem bestimmten Punkt
(vgl. BGer 1C_177/2011, a.a.O., E. 5.3-5.5).

5.6.2. Im Amtsbericht vom 21. Januar 2013 wurde vermerkt, dass es zur zuldssigen
Blendwirkung von Photovoltaikanlagen keine bundesrechtlichen Grenzwerte gebe. Da
die Blendwirkung vom AFU nicht beurteilt werden koénne, sei allenfalls ein Gutachten
einzuholen (act. G 14/15). Ein in der Folge von der Beschwerdegegnerin eingereichtes
Blendgutachten vom 4. April 2013 ergab, dass eine Blendwirkung auf die
nachbarlichen Wohnbauten in den Monaten Mai bis Juli jeweils in den friihen
Abendstunden mdglich sei. In dieser Zeit kbnne von einer Blenddauer Uber die Breite
eines Wohnhauses von rund 45 Minuten ausgegangen werden. Bei einem
feststehenden Beobachtungspunkt (Fenster, Balkon) sei aufgrund des sténdig sich
verandernden Sonnenstandes eine Blenddauer von mehr als 20 Minuten
unwahrscheinlich. Eine erhebliche Beeinflussung der im Blendgebiet liegenden
Féhrenstrasse und des Waldauwegs sei nicht erkennbar (act. G 14/17/3). Gestutzt
hierauf kam die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zum Schluss, einem
Parteigutachten kdénne nicht zum vornherein jeder Beweiswert abgesprochen werden.
Die darin festgestellte Blendwirkung in einem Einstrahlungsbereich von 4 m? von rund
20 Minuten kdnne nicht als erhebliche Stérung des Wohlbefindens bezeichnet werden,
zumal die Blendwirkung der aus der gleichen Richtung kommenden Sonnenstrahlen
wesentlich intensiver sein durfte (act. G 2 S. 26 f.). Hinsichtlich der Frage, ob eine
Reduktion der Blendwirkung gestiitzt auf das Vorsorgeprinzip (Art. 11 Abs. 2 USG)
verlangt werden kénne, fiihrte die Vorinstanz unter anderem aus, es sei notorisch, dass
der Wirkungsgrad einer Solaranlage am grdssten sei, wenn die Sonneneinstrahlung im
Winkel von 90° auf das Panel treffe. Hiermit lasse sich ein grésserer Wirkungsgrad
erzielen als mit einer Anbringung der Panels auf dem Flachdach. Eine solche
Umgestaltung wére zwar technisch moéglich, wirde jedoch die Wirtschaftlichkeit der

Anlage (Wirkungsgrad) nicht unerheblich beeintrachtigen.
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56.6.3. Der vorinstanzlichen Schlussfolgerung, dass aus der Blendwirkung der Panels
in zeitlicher Hinsicht (Einwirkung von 20 Minuten) keine erhebliche Stérung des
Wohlbefindens resultieren dirfte, ist mit Blick auf die erwéhnte bundesgerichtliche
Rechtsprechung zuzustimmen, zumal sich der (flachenméssig auf einen Balkon oder
ein Fenster bezogene) Einstrahlungsbereich im Zeitverlauf mit dem Sonnenstand
permanent verandert. Anhaltspunkte flir unrichtige diesbezligliche Sachverhalts-
Annahmen werden weder geltend gemacht noch sind solche aus den Akten ersichtlich.
Die vorinstanzliche Wertung bertcksichtigt insbesondere die beteiligten privaten
Interessen (Art. 13 Abs. 2 BO) zureichend. Sie l&sst sich demgemass nicht

beanstanden.

5.6.

5.6.1. Die Beschwerdeflihrerin lasst wie bereits erwahnt eine mehrfache
Unvollstandigkeit des Baugesuchs rligen. Die Bauherrschaft sei sich in verschiedenen
zentralen Punkten noch nicht im Klaren, welche Anlagen sie im Geb&ude verbauen
wolle. Bei der Beschwerdefluhrerin sei der Eindruck entstanden, dass die Bauherrschaft
verfriht ein unvollstandiges Baugesuch und auch das Korrekturgesuch zur
vermeintlichen Verfahrensbeschleunigung eingereicht habe. Sie habe zwingend ein in
allen (zentralen) Punkten verbindliches Baugesuch nachzureichen bzw. das bestehende
Baugesuch Nr. 50'444 zu ergéanzen. Zumindest sei das Verfahren bis zur
Vervollstdndigung des Baugesuchs aus verfahrensékonomischen Griinden zu sistieren.
Es bestehe eine Koordinationspflicht. Ein mehrstufiges, tranchenweises
Baubewilligungsverfahren sei nicht zulassig. Es gehe nicht, eine
"Blankobaubewilligung" fur ein Grundsttck in einer "Blankobauzone" zu erteilen (act. G
98S.27,311).

5.6.2. Der Koordinationsgrundsatz ist in Art. 25a RPG verankert. Nach Art. 25a Abs. 3
RPG sollen die Verfugungen keine Widerspriiche enthalten. Eine Koordination ist auch
erforderlich, wenn fur die verschiedenen Bewilligungen nur eine Behdérde zustandig ist.
Die Natur der zu koordinierenden Bewilligungen - namentlich wenn es sich um
raumplanungs- bzw. umweltschutzrechtliche Verfigungen handelt - ist dabei
unerheblich (Waldmann/Hanni, a.a.O., N 22 zu Art. 25a RPG). Im kantonalen Recht ist

der Koordinationsgrundsatz im Gesetz lUber die Verfahrenskoordination in Bausachen
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(sGS 731.2, VKoG) umgesetzt. Die Koordination bezweckt die inhaltliche und zeitliche
Abstimmung von Verfugungen und die ztigige Abwicklung der Verfahren (Art. 2 VKoG).
Die Koordinationspflicht setzt voraus, dass zwischen den anzuwendenden Vorschriften
ein enger sachlicher Zusammenhang besteht, womit diese Vorschriften nicht getrennt
und unabhangig voneinander beurteilt werden dirfen, ansonsten die gesonderte
Behandlung sachlich zu unhaltbaren Ergebnissen fihren kénnte (vgl. P. Hanni,
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5. Auflage, Bern 2008, S. 458;
BGE 137 11 182 E. 3.7.4.1 mit Hinweisen). Spezialbewilligungen von untergeordneter
Bedeutung, die separat erteilt werden kdnnen, fallen dagegen nicht unter die
Koordinationspflicht. Das ist dann der Fall, wenn feststeht, dass die Bewilligungen mit
den Ubrigen Entscheiden nicht abgestimmt werden mussen, die Rechte des
Baugesuchstellers und der Drittbetroffenen nicht tangiert werden und soweit die
Abtrennung auf Grund des kantonalen Rechts zuléssig ist (A. Baumann in: Baumann/
van den Bergh/Gossweiler/Hauptli/Sommerhalder Forestier [Hrsg.], Kommentar zum
Baugesetz des Kantons Aargau, Bern 2013, Rz. 6 f. zu § 64 BauG/AG mit Hinweis;
VerwGE B 2004/157 vom 2. Dezember 2004, E. 3. mit Hinweisen, www.gerichte.sg.ch).

5.6.3. Wie dargelegt erachtete die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid das
Vorgehen der Beschwerdegegnerin, die Feuerungsanlagen erst nach Erteilung der
Baubewilligung in einer 6ffentlichen Ausschreibung zu beschaffen, als zweckmassig.
Bereits im vorliegenden Baubewilligungsverfahren sei verbindlich festgelegt worden,
welche umweltschutzrechtlichen Anforderungen die Anlage erfillen misse, damit die
geltenden Belastungswerte nicht Gberschritten wirden. Die Rechte der
Beschwerdeflhrerin seien damit gewahrt und die Gefahr widersprichlicher
Bewilligungsentscheide sei nicht vorhanden, denn es werde an der
Beschwerdegegnerin sein, Anlagen zu beschaffen, welche die verfliigten Auflagen und
Bedingungen uneingeschrankt erfullen wirden. Gleiches gelte fir das
Kanalisationsprojekt. In den Ziffern 18 ff. der Baubewilligung seien die entsprechenden
Auflagen und Bedingungen verfligt und das Projekt mittlerweile eingereicht worden.
Eine Verletzung der Koordinationspflicht liege nicht vor. - Ausgehend von den
Feststellungen in E. 5.4.5 ist kein Anlass fur eine Beanstandung der vorinstanzlichen
Ausflihrungen ersichtlich. Insbesondere ist nicht ersichtlich, inwiefern durch die
nachtrigliche Uberpriifung der Einhaltung der Anlagenwerte die Koordinationspflicht

tangiert sein kénnte.
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6.1. Aufgrund der vorstehenden Erwdgungen ist zusammenfassend festzuhalten,
dass die Korrekturbaubewilligung im Einspracheentscheid vom 9. August 2013 (act.
G13/8 Beilage) zu Recht bestétigt und damit der dagegen erhobene Rekurs Nr.
13-5346 von der Vorinstanz zu Recht abgewiesen wurde, soweit sie darauf eintrat.
Hingegen wurde der gegen den Einspracheentscheid vom 22. Juni 2012 (act. G 14/12
Beilage) erhobene Rekurs Nr. 12-4428 - wie die Vorinstanz in den Erwadgungen des
angefochtenen Entscheids zutreffend vermerkt (act. G 2 S. 30) - insofern teilweise
gegenstandslos, als die Beschwerdegegnerin wahrend des Rekursverfahrens das
Korrekturbaugesuch stellte, in welchem sie die Anliegen der Beschwerdefihrerin
teilweise beriicksichtigte bzw. anerkannte (act. G 13/8 Beilage). In dieser Situation
hatte der Rekurs Nr. 12-4428 nur insoweit abgewiesen werden drfen, als er (durch die
Anerkennung von Seiten des Beschwerdegegners) nicht gegenstandslos geworden
war. Wirde der Rekurs Nr. 12-4428, wie dies die Vorinstanz im Dispositiv des
angefochtenen Entscheids gemacht hat, ohne Hinweis auf die teilweise
Gegenstandslosigkeit abgewiesen, wirde im Ergebnis das (mangelhafte) urspriingliche
Baugesuch bestétigt. Eine vollumfangliche Abweisung des Rekurses Nr. 12-4428 liesse
sich nicht allein mit dem Hinweis begriinden, die Rekursgegnerin habe den
festgestellten Mangel der Baubewilligung zwischenzeitlich durch Einreichung eines
Korrekturbaugesuchs behoben, zumal die Rekurserhebung sich gerade durch die
Einreichung des Nachtragsbaugesuchs als angebracht erwiesen hatte. Hinzu kommt,
dass die Vorinstanz den dem Rekurs Nr. 12-4428 zugrunde liegenden Beschluss vom
22. Juni 2012 mit der Auflage/Bedingung préazisierte, dass der Emissionspegel in 1 m
Abstand von den Kaminmuindungen und in einem Winkel von 45° den Wert von 59 dBA
nicht Ubersteigen durfe (act. G 2 Dispositiv Ziff. 3). Diese Prazisierung kommt einer
teilweisen (geringgradigen) Gutheissung gleich. Richtigerweise berticksichtigte die
Vorinstanz denn auch die Tatsache des berechtigterweise erhobenen Rekurses Nr.
12-4428 bei der Kostenverlegung (act. 2 S. 32 Ziff. 6a und 6b).

6.2. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde ist somit Dispositiv-Ziffer 3 des
angefochtenen Rekursentscheids aufzuheben und wie folgt neu zu fassen: "Der Rekurs
Nr. 12-4428, soweit darauf einzutreten und er nicht gegenstandslos geworden ist, wird

insoweit teilweise gutgeheissen, als der Beschluss der Baubewilligungskommission Nr.
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435 vom 22. Juni 2012 geméss nachstehender Ziff. 4 prazisiert wird". Im Ubrigen ist
die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Ein nur geringfligiges
Obsiegen bzw. Unterliegen - wie es hier vorliegt - wird bei der Kostenverlegung nicht
bericksichtigt (VerwGE B 2013/28 vom 12. Februar 2014, E. 7; R. Hirt, Die Regelung
der Kosten nach st. gallischem Verwaltungsrechtspflegegesetz, St. Gallen 2004, S. 94).
Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens tragt somit die Beschwerdeflihrerin
(Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgeblhr von Fr. 5'000.-- ist angemessen (Art. 7

Ziff. 222 Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12); der geleistete Kostenvorschuss von

Fr. 4'000.-- wird angerechnet.

Die Kostenverlegung im vorinstanzlichen Entscheid bleibt unverandert. Hinsichtlich der
Kostenauferlegung gegentiber den St. Galler Stadtwerken (act. G 2 S. 32 f. Dispositiv-
Ziffern 6b und 7) als - rechtlich unselbstandiger - Teil der Stadtverwaltung (vgl. auch
act. G 16 S. 7 unten) vermerkte der Rechtsvertreter der Beschwerdeflihrerin zu Recht
(act. G 9 S. 32), dass die Politische Gemeinde St. Gallen als 6ffentlich-rechtliche
Kdrperschaft zur Kostentragung verpflichtet ist. Die erwdhnten Dispositiv-Ziffern sind

dementsprechend ebenfalls zu korrigieren.

6.3. Bei diesem Verfahrensausgang (kein mehrheitliches Obsiegen) besteht kein
Anspruch der Beschwerdeflhrerin auf die Entschadigung ausseramtlicher Kosten

(Art. 98 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 98bis VRP; vgl. R. Hirt, a.a.O., S. 182 ff.). Die
Beschwerdegegnerin hat keinen Anspruch auf ausseramtliche Entschadigung (Cavelti/
Vogeli, a.a.0., Rz. 829).

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht zu Recht:

1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Ziff. 3 des angefochtenen
Rekursentscheids aufgehoben und wie folgt neu gefasst: "Der Rekurs Nr. 12-4428
wird, soweit darauf einzutreten und er nicht gegenstandslos geworden ist, insoweit
teilweise gutgeheissen, als der Beschluss vom 22. Juni 2012 der
Baubewilligungskommission Nr. 435 geméss nachstehender Ziff. 4 zu prazisieren ist".
Hinsichtlich der Ziffern 6b und 7 des Rekursentscheids wird festgestellt, dass die
politische Gemeinde St. Gallen zur Kostentragung verpflichtet ist. Im Ubrigen ist die

Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
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2. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 5'000.— bezahlt die

Beschwerdeflhrerin unter Anrechnung des Kostenvorschusses von Fr. 4'000.--.

3. Ausseramtliche Kosten werden nicht entschadigt.
Der Préasident Der Gerichtsschreiber
Eugster Schmid
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	Entscheid Verwaltungsgericht, 28.07.2015
	Baurecht. Baubewilligung Fernwärmezentrale und Photovoltaikanlage. Korrekturgesuch mit veränderter Gebäudedisposition. Art. 8 und 67 BauG (sGS 731.1). Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG (SR 700). Art. 11 Abs. 2 und 25 Abs. 1 USG (SR 814.01). Art 7 Abs. 1 LSV (SR 814.41).Die Einreichung von Korrekturbaugesuchen zur Verbesserung von Punkten, welche mit den öffentlich-rechtlichen baurechtlichen Bestimmungen nicht im Einklang stehen, ist zulässig und entspricht einer gängigen Praxis. Im Weiteren erweist sich der Grundsatz der genügenden Bestimmtheit der Norm insofern als eingehalten, als in Art. 13 der Bauordnung der Gemeinde (BO) die Abstandsvorschriften der benachbarten Bauklassen als für öffentliche Bauten anwendbar erklärt werden und zudem in jedem Fall öffentliche und private Interessen zu berücksichtigen sind. Hinsichtlich der (öffentlich aufgelegten und vom Baudepartement genehmigten) Regelung kann nicht von einer nicht voraussehbaren oder ungewöhnlichen Rechtsfolge ausgegangen werden, mit welcher unter keinen Umständen zu rechnen war.Rechtmässigkeit des Zonenplans. Veränderte Verhältnisse, welche eine akzessorische Prüfung der Zonenplanänderung im vorliegenden Verfahren rechtfertigen könnten, waren mit Bezug auf das zur Diskussion stehende Projekt nicht dargetan. Die Zonenkonformität der Fernwärmezentrale (Zone für öffentliche Bauten und Anlagen) ist gegeben. Keine Baute von überörtlicher Bedeutung (Art. 69bis Abs. 1 BauG); daher keine Pflicht zum Erlass eines Sondernutzungsplans.Das Vorgehen der Baubehörde, die Verpflichtung zur Einhaltung der Planungswerte in der Baubewilligung bzw. im Einspracheentscheid explizit in Form einer Auflage zu vermerken, erweist sich insofern notwendig und gerechtfertigt, als sich erst dadurch - und nicht schon durch die (generell-abstrakte) gesetzliche Festlegung der Planungswerte - eine individuell-konkrete Verpflichtung ergibt. Zu Recht stellte die Vorinstanz fest, dass das Fehlen der vorgängigen Erbringung des Nachweises der Einhaltung der Planungswerte nicht zur gesamthaften Ablehnung des Baugesuchs führen kann. Dies umso weniger, als die
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	Baubehörde zusätzlich anordnete, dass für die Feuerungsanlagen vor Installationsbeginn ein separates Bewilligungsgesuch einzureichen sei. Im Weiteren gilt die Blendwirkung von Photovoltaikanlagen grundsätzlich als Einwirkung im Sinn von Art. 7 Abs. 1 USG. Der vorinstanzlichen Schlussfolgerung, dass aus der Blendwirkung der Panels in zeitlicher Hinsicht (Einwirkung von 20 Minuten) keine erhebliche Störung des Wohlbefindens resultieren dürfte, ist zuzustimmen, zumal sich der (flächenmässig auf einen Balkon oder ein Fenster bezogene) Einstrahlungsbereich im Zeitverlauf mit dem Sonnenstand permanent verändert (Verwaltungsgericht, B 2014/48).
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